
 
Pflichten für Ausbildende und Auszubildende 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)* 
 

* In der Fassung des Gesetzes zur Reform der beruflichen Bildung (Berufsbildungsreformgesetz vom 23. März 2005 (BGBI. I 2005, 931) 

 
1. Pflichten der Ausbildenden 

§ 14 BBiG: Berufsausbildung 

(1) Ausbildende haben 
1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit 

vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die 
Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich 
und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vor-
gesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann, 

2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit 
zu beauftragen, 

3. Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und 
Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen 
von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind, 

4. Auszubildende zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von schriftli-
chen Ausbildungsnachweisen anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Be-
rufsausbildung verlangt werden, und diese durchzusehen, 

5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und 
körperlich nicht gefährdet werden. 

(2) Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungs-
zweck dienen und ihren körperlichen Kräften angemessen sind. 

§ 15 BBiG: Freistellung 

Ausbildende haben Auszubildende für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und 
an Prüfungen freizustellen. Das Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind. 

§ 16 BBiG: Zeugnis 

(1) Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen. Die elektronische Form ist ausge-
schlossen. Haben Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so 
soll auch der Ausbilder oder die Ausbilderin das Zeugnis unterschreiben. 

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbil-
dung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten der Auszubildenden. Auf Verlangen Auszubildender sind auch Angaben über 
Verhalten und Leistung aufzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 

- bitte wenden -



 
Pflichten für Ausbildende und Auszubildende 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)* 
 

* In der Fassung des Gesetzes zur Reform der beruflichen Bildung (Berufsbildungsreformgesetz vom 23. März 2005 (BGBI. I 2005, 931) 

 
2. Pflichten der Auszubildenden 

§ 13 BBiG: Verhalten während der Berufsausbildung 

Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwer-
ben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Sie sind insbesondere 
verpflichtet, 
1. die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig 

auszuführen, 
2. an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die sie nach § 15 freigestellt wer-

den, 
3. den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung von Aus-

bildenden, von Ausbildern oder Ausbilderinnen oder von anderen weisungsbe-
rechtigten Personen erteilt werden, 

4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten, 
5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln, 
6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 

 


